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Einleitung 

Die verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage in ihrer heutigen Form ist 
im Vergleich zu der zivilprozessualen Feststellungsklage eine relativ junge Er-
scheinung. 

In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts wurde die allgemeine Feststel-
lungsklage in den damals neuen Verwaltungsgerichtsgesetzen einiger deut-
scher Länder, im Rahmen der Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
den Jahren nach 1945 dann in die Verfahrensordnungen  aller Länder - in-
haltlich im wesentlichen übereinstimmend - eingeführt,  um dann in der am 
1. April 1960 in Kraft  getretenen VwGO eine bundeseinheitliche Regelung zu 
finden1. 

Zunächst erfuhr  die verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage - und dies 
ist bei der Einführung neuer Rechtsinstitute häufig zu beobachten - eine eher 
restriktive Behandlung. Das mag damit zusammenhängen, daß man sich bei 
einem neuen Rechtsinstitut vor unerwünschtem Gebrauch und vor nicht beab-
sichtigten Konsequenzen, deren Tragweite möglicherweise zunächst nicht 
vorauszusehen ist, fürchtet.  Als Beispiel sei nur genannt, daß man ursprüng-
lich der Auffassung  war, die Feststellungsklage sei nicht in der Lage, Rechts-
schutz bei normativem Umecht zu gewähren. Man argumentierte, die Frage, 
ob eine Rechtsnorm gültig oder ungültig sei, stelle kein feststellungsfahiges 
Rechtsverhältnis, sondern lediglich eine nicht feststellungsfähige  abstrakte 
Rechtsfrage dar. Erst allmählich setzte sich die Ansicht durch, daß die Fest-
stellungsklage auch in diesen Fällen Rechtsschutz zu gewähren vermag. Aber 
auch neben den anderen Klagearten, insbesondere der Anfechtungsklage, hatte 
die Feststellungsklage keinen leichten Stand. Das zeigt sich z. B. bei dem 
Streit um die Zulässigkeit vorbeugender Klagen. Hier ging man zunächst da-
von aus, daß Rechtsschutz erst nach Erlaß des Verwaltungsakts möglich sei. 
Schon W. Jellinek2, dem ein besonderes Verdienst bei der Schaffung  der Ver-
waltungsgerichtsgesetze zukommt, hat davor gewarnt, den Rechtsschutz im 
Bereich der verwaltungsgerichtlichen Feststellungsklage unnötig einzuengen. 
Diese Warnung ist auch heute noch in gewisser Weise am Platz. Es besteht 
immer noch eine Tendenz zu einer - nicht selten ungerechtfertigten  - Ein-

!Vgl. z. B. Klinger,  VwGO, § 43 A 1. 
2Vgl. W.  Jellinek,  in: Veröffentlichungen  der Vereinigung der Deutschen Staats-

rechtslehrer, Heft 2, S. 8, 61 f. 

2 Selb 
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schränkung des Rechtsschutzes mittels der verwaltungsgerichtlichen Feststel-
lungsklage, was sich insbesondere an der Auslegung des Begriffs  des Rechts-
verhältnisses zeigt. 

Zu dieser Einschränkung des Anwendungsbereichs der verwaltungsgericht-
lichen Feststellungsklage hat sicher auch ihre enge Anlehnung an die zivil-
prozessuale Bestimmung des § 256 ZPO beigetragen3. Einer wirksamen Ent-
wicklung der Feststellungsklage im Verwaltungsprozeß hat vor allem die Un-
klarheit darüber entgegengestanden, was unter einem öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnis zu verstehen ist. Die besonders im Privatrecht im Zusam-
menhang mit § 256 ZPO herausgearbeiteten Auffassungen  über die Bestim-
mung des Begriffs  des Rechtsverhältnisses sind für das Verwaltungsrecht nicht 
ohne weiteres verwendbar. Dies führte zu Defiziten der verwaltungsgerichtli-
chen gegenüber der zivilprozessualen Feststellungsklage nach § 256 ZPO, die 
bis heute noch nicht behoben sind und die es noch zu beheben gilt. Bei einem 
Vergleich der einschlägigen neueren Rechtsprechung und Literatur mit der 
älteren ist festzustellen, daß sich erstaunlich wenig geändert hat. 

In Rechtsprechung und Literatur sind heute zwar einige Grundsätze aner-
kannt, deren Berechtigung scheinbar nicht mehr nachgewiesen zu werden 
braucht, wie z. B. die Gegenüberstellung konkreter Rechtsverhältnisse und 
abstrakter Rechtsfragen sowie von feststellbaren Teilen und nicht feststellba-
ren Elementen eines Rechtsverhältnisses. Diese Formeln haben aber kaum zu 
einer Aufhellung des Begriffs  des Rechtsverhältnisses geführt. 

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die verwaltungsgerichtliche 
Feststellungsklage in das System des Verwaltungsprozesses und der subjekti-
ven Rechte weiter einzubinden und ihr auf diese Weise den Stellenwert bei der 
Gewährung eines möglichst umfassenden und effektiven  Rechtsschutzes des 
Bürgers gegenüber dem Staat zuzuerkennen, der ihr neben der Leistungs- und 
Gestaltungsklage als gleichwertige Rechtsschutzform zukommt. Das Anliegen 
dieser Arbeit besteht jedoch nicht darin, alle mit der Feststellungsklage zu-
sammenhängenden Fragen kommentarmäßig abzuhandeln. 

3Vgl. R. Naumann, DVB1. 1951, S. 140. 



A. Der Gegenstand der Feststellungsklage 

Nach § 43 Abs. 1 kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder 
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwal-
tungsakts begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der 
baldigen Feststellung hat. Das Gesetz nennt also zwei verschiedene Klagege-
genstände, das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses und die 
Nichtigkeit eines Verwaltungsakts. Darüber hinaus kommt möglicherweise -
entsprechend der zivilrechtlichen Regelung des § 256 ZPO - die Feststellung 
der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde als Klagegegenstand in Betracht. 
Die Feststellungsklage stellt nach heute ganz h. M. ein rein prozeßrechtliches 
Institut dar, d. h. ihr liegt kein materiellrechtlicher Anspruch gegen den Be-
klagten auf Feststellung zugrunde1. 

I. Das Rechtsverhältnis 

Zunächst soll das Rechtsverhältnis als Gegenstand der Feststellungsklage 
näher betrachtet werden. Soweit mit der Klage die Feststellung des Bestehens 
eines Rechtsverhältnisses begehrt wird, ist für ihre Statthaftigkeit erforderlich, 
aber auch ausreichend, daß sich aus dem von dem Kläger vorgetragenen Sach-
verhalt ein feststellungsfähiges  Rechtsverhältnis ableiten läßt2. Unterstellt man 
also den Vortrag des Klägers als wahr, so muß sich daraus das Vorliegen eines 
solchen Rechtsverhältnisses ergeben. Ob es wirklich besteht, ist erst im Rah-
men der Begründetheit der Klage zu prüfen. Teilweise ist allerdings die zu-
mindest mißverständliche Formulierung zu lesen, die Feststellungsklage sei 
nur statthaft, wenn ein feststellungsfahiges  Rechtsverhältnis tatsächlich vor-
liege3. Sollte dies dahingehend zu verstehen sein, daß die bloße Behauptung 

1Grundlegend Wach,  Der Feststellungsanspruch; vgl. dazu auch die Darstellung bei 
Trzaskalik,  S. 12 ff.;  Lühe, in: Münchener Kommentar zur ZPO, § 256 Rn. 1,3; Schu-
mann, in: Stein-Jonas, ZPO, § 256 Rn. 2. 

2Vgl. fiir  die insoweit gleichlautende Vorschrift  des § 256 Abs. 1 ZPO Lühe, in: 
Münchener Kommentar zur ZPO, § 256 Rn. 10; Rosenberg  /  Schwab  /  Gottwald,  Zivil-
prozeßrecht, § 93, I I 1; Schumann, in: Stein-Jonas, ZPO, § 256 Rn. 2; Thomas  /  Putzo, 
ZPO, § 256 Rn. 5. 

*Kopp,  VwGO, § 43 Rn. 11 mit Hinweis auf Erichsen,  JK 89, SchMG NW § 2 IV 
Nr. 2/2. 


